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tragen werden. Eine Rechtsregel, 
die letztlich die Akzeptanz der 
Mehrheit der Bevölkerung nicht 
findet, ist auf Dauer trotz Zwangs
maßnahmen zum Scheitern verur
teilt.
Gerade das Kärntner Naturschutz
gesetz 1986, welches durchaus 
gewisse Einschränkungen in 
Ausübung des Eigentumsrechtes 
an Grund und Boden mit sich 
bringt und Allgemeininteressen 
vor Einzelinteressen stellt, kann

nach zehn Jahren der Anwendung 
als Beispiel für eine Rechtsmate
rie genannt werden, die heute wei
testgehend anerkannt ist. Eine 
Rechtsmaterie, mit der nicht nur 
der Schutz und die Pflege der 
Natur verfolgt werden, sondern 
letztlich unser aller Überleben si
chern soll.
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Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen

1. Entwicklungs
geschichte

In den späten 60er Jahren erkannte 
man vielerorts, daß das enorme 
Wirtschaftswachstum dieser Peri
ode, gekoppelt mit dem zunehmen
den Wohlstand breiter Bevölke
rungsschichten in den Industrielän
dern, das Überleben verschiedener 
Tierarten ernstlich bedrohen 
könnte: So hatte das gesteigerte 
Modebedürfnis zahlungskräftiger 
Kunden zu einer starken Nachfrage 
nach exotischen Raubtierfellen, 
wie z. B. nach Jaguar-, Leoparden
oder Tigerfellen, geführt, die in den 
Kürschnereibetrieben der westli
chen Welt zum neuen Statussym
bol, einem Pelzmantel aus Raub
tierfellen, verarbeitet wurden. Ob
wohl die meisten Ursprungsländer 
derartiger Tiere die Jagd und die 
Ausfuhr der Felle in der Regel dra
stisch eingeschränkt oder gar ver
boten hatten, mußte eine dramati
sche Reduzierung der Wildbe
stände registriert werden; eine 
Reihe der großen Raubkatzenarten 
Afrikas, Asiens und Südamerikas 
war akut vom Aussterben bedroht. 
Die .enorme Nachfrage und der 
hohe Preis, den man seitens poten

tieller Kunden für die Felle zu zah
len bereit war, leisteten einer inter
national organisierten Wilderei und 
einem Schmuggel der Trophäen 
und Felle Vorschub, dem in der Re
gel die davon betroffenen Staaten 
weitgehend machtlos gegenüber
standen. Es war daher erforderlich, 
seitens der Importländer die Nach
frage nach solchen Tierarten zu un
terbinden, wenn in irgendeiner 
Weise der langfristige Schutz gesi
chert werden sollte. Sehr bald er
kannte man jedoch, daß nicht nur 
Großkatzen, sondern eine Fülle 
weiterer Tier- und Pflanzenarten 
durch den internationalen Handel 
in ihrer Existenzgrundlage bedroht 
sind, so daß sich ein Schutz auch 
auf diese erstrecken müßte.

Es wurde daher auf einer in Stock
holm abgehaltenen Konferenz der 
Vereinten Nationen im Juni 1972 
die Empfehlung verabschiedet, ein 
Abkommen über die Ein-, Aus- und 
Durchfuhr von in ihrem Überleben 
bedrohten Arten wildlebender 
Tiere und wildwachsender Pflan
zen auszuarbeiten und zur Anwen
dung zu bringen. Dieser Empfeh
lung wurde kurzfristig Folge gelei
stet und am 3. März 1973 in Was

hington ein entsprechendes Über
einkommen über den internationa
len Handel mit gefährdeten Arten 
freilebender Tiere und Pflanzen ab
geschlossen. Als Verwahrregie
rung, bei der die einzelnen Staaten 
ihre Ratifikationsurkunden hinter
legen können, wurde die Schweiz 
bestimmt.
Österreich Unterzeichnete diesen 
als Washingtoner Artenschutzüber
einkommen (WAÜ) bezeichneten 
Völkerrechtsvertrag im Jahre 1982. 
International wird für das Überein
kommen die Kurzbezeichnung 
„CITES“ (Abb. 1) verwendet. Bis 
zur Jahresmitte 1997 waren welt
weit 155 Staaten diesem Überein
kommen beigetreten.
Die organisatorischen Aufgaben 
im Zusammenhang mit der Koordi
nation der internationalen Vollzie
hung dieses Völkerrechts Vertrages 
werden von der sogenannten CI- 
TES-Behörde, die ihren Sitz in der 
Schweiz hat, vollzogen.

2. Inhalt des
Übereinkommens

Oftmals ist es den einzelnen Staa
ten, vor allem jenen der sogenann
ten Dritten Welt, aufgrund der
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C IT E S  - internationale Kurzbezeichnung für 
das Washingtoner Artenschutz
übereinkommen:

Convention on International Trade in 
Endangered Species of wild fauna and flora

räumlichen Gegebenheiten und der 
beträchtlichen Grenzlängen zu 
Nachbarstaaten nicht möglich, den 
illegalen Abschuß geschützter 
Tiere und den zum Teil internatio
nal organisierten Schmuggel zu un
terbinden. Überdies verfügen sie 
oft nicht über das erforderliche 
Budget und die administrativen 
Rahmenbedingungen, um ihre 
Grenzen gegenüber den Schmugg
lern wirkungsvoll absichern zu 
können. Mit Hilfe dieses Überein
kommens wurde nun ein interna
tionales Kontrollsystem geschaf
fen, das durch die Reduzierung der 
Nachfrage einerseits und die Er
schwerung des illegalen Handels 
ergänzend zu den einzelnen natio
nalen Schutzbestimmungen ande
rerseits den Handel und somit den 
Jagd- und Nutzungsdruck auf die 
gefährdeten Tier- und Pflanzenar
ten reduzieren kann.
Von den entsprechenden Regelun
gen sind dabei gleichermaßen le
bende und tote Exemplare wie auch

einzelne Teile (z. B. Schildkröten
panzer, Felle, Trophäen) oder daraus 
gefertigte Erzeugnisse (z. B. Elfen
beinschmuck, Pelzmäntel, Uhrbän
der aus Reptilleder etc.) erfaßt. 
Grundsätzlich gibt es zwei Schutz
kategorien:
Für jene Tier- und Pflanzenarten, 
die vom Aussterben akut bedroht 
sind, ist jeglicher kommerzielle 
Handel grundsätzlich verboten. 
Dazu zählen beispielsweise die 
meisten Großkatzenarten, Gib
bons, Menschenaffen, Elefanten, 
Nashörner und verschiedene Wal
arten ebenso wie diverse Arten von 
Meeresschildkröten, Krokodilen 
und Riesenschlangen, eine Reihe 
von Papageiarten sowie von Greif
vögeln, so z.B. auch der in Öster
reich vorkommende Wanderfalke, 
nur um einige der bekanntesten 
vom Handelsverbot geschützten 
Tierarten zu nennen.
Es ist aber auch eine nicht unbe
trächtliche Anzahl von Pflanzenar
ten durch das Handelsverbot ge

schützt, da durch die internationale 
Nachfrage in den letzten Jahrzehn
ten diverse Gehölzarten und Blü
tenpflanzen, darunter viele Orchi
deen-, Kakteen-, Agaven-, Aloe 
und Proteaarten, in ihrem Überle
ben akut gefährdet wurden.
Die zweite Schutzkategorie bezieht 
sich auf jene Pflanzen- und Tierar
ten, die durch den Handel in ihren 
Beständen zwar noch nicht akut be
droht sind, aber bei denen durch ei
nen unkontrollierten Handel den
noch eine langfristige Gefährdung 
der natürlichen Bestände und Po
pulationen befürchtet wird. Hier 
wird -  abgestuft je nach dem Ge
fährdungsgrad -  ein einfaches oder 
doppeltes Kontrollsystem des Han
dels eingesetzt: Das Ursprungsland 
der jeweils gehandelten Tier- oder 
Pflanzenart muß auf jeden Fall bei 
der Ausfuhr der Exemplare bestäti
gen, daß der Export der betroffenen 
Tiere oder Pflanzen nicht in der 
Lage ist, das Überleben der Art im 
betroffenen Lebensraum nachhal
tig zu gefährden.
Bei jenen Arten, die bereits selten 
Vorkommen, bei denen aufgrund 
der hohen Nachfrage auch das Ri
siko von Schmuggel und anderen 
Umgehungshandlungen hoch ist 
oder bei welchen aufgrund ihrer 
schwierigen Unterscheidung zu 
ähnlich aussehenden Arten („look- 
alike-Arten“) eine verstärkte Kon
trolle notwendig erscheint, muß zu
sätzlich zu den Ausfuhrgenehmi
gungen des Ursprungslandes paral
lel eine Einfuhrgenehmigung des 
Importlandes ausgestellt werden, 
ehe der Handel mit den betreffen
den Exemplaren zugelassen wird. 
Durch diesen doppelten Kontroll- 
mechanismus besteht eine hohe Ef
fizienz bei der Unterbindung ille
galer Transaktionen.
Die Frage, welche Tier- und Pflan
zenarten jeweils von einem Han
delsverbot bzw. den unterschiedli-
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Abb. 2: Obwohl es über 20.000 Orchideenarten und zwischenzeitlich eine Un
zahl schön blühender und einfach zu haltender Hybridarten gibt, sind Liebhaber 
nach wie vor bereit, für seltene (meist endemische) Arten bis zu 3000 Dollar zu 
zahlen, wie z. B. für die erst 1981 als neue Art beschriebene Phragmipedium bes- 
seae. (aus: Burton 1994).

chen Handelsbeschränkungen er
faßt werden sollten, wird alle zwei 
Jahre auf Vertragsstaatenkonferen
zen geklärt, wobei zuvor auf wis
senschaftlicher Ebene der Gefähr
dungsgrad der jeweiligen Arten do
kumentiert werden muß. Derzeit 
sind durch das Washingtoner Ar
tenschutzübereinkommen ca. 4000 
Tier- und 40.000 Pflanzenarten er
faßt. So paradox es klingt, erleich
tert diese ungeheuer große Zahl die 
Vollziehung des Artenschutzüber
einkommens, da weitgehend das 
Problem der „löok-alike-Arten“ 
entschärft werden konnte. So sind 
z. B. sämtliche Orchideen (Abb. 2) 
in den Anhängen aufgelistet, wobei 
man davon ausgehen kann, daß es 
über 20.000 Orchideenarten gibt -  
eine Zahl, die nicht einmal aner
kannte Orchideenspezialisten voll
ständig überblicken können. Es ist 
nun nicht vorstellbar, daß die voll
ziehenden Behörden (z. B. an den 
Zollstationen) beispielsweise bei 
einer Einfuhr von Orchideen alle 
Arten identifizieren und ihren Ge
fährdungsgrad feststellen können. 
Da nun der Handel mit sämtlichen 
Orchideenarten bewilligungs
pflichtig ist und ein geschultes Per
sonal Orchideen als solche erken
nen kann, ist ein illegaler Handel 
mit gefährdeten Arten deshalb we
sentlich schwieriger, da grundsätz
lich Begleitdokumente aus dem 
Ursprungsland mit den jeweiligen 
Artbezeichnungen erforderlich 
sind. Dies erleichtert eine Identifi
kation der importierten Arten we
sentlich. Wären nur einzelne Arten 
vom WAÜ erfaßt, müßten die Zöll
ner gegenüber einem unredlichen 
Importeur nachweisen, daß eine 
entsprechende Art aufgrund ihres 
Gefährdungsgrades unter das Han
delsverbot fällt. Ähnliches gilt 
auch für sämtliche Greifvögel, Pa
pageien, Affen, katzenartigen 
Raubtiere etc.

3. Regelungen in der EU

Das Washingtoner Artenschutz
übereinkommen bezeichnet die 
Mindestanforderungen im Vollzug, 
die von den Unterzeichnerstaaten 
erfüllt werden müssen. Es besteht 
allerdings die Möglichkeit, natio
nal schärfere Bestimmungen zu er
lassen, als es im Übereinkommen

vorgesehen ist. Von dieser Mög
lichkeit wurde von der Europäi
schen Union Gebrauch gemacht, 
indem in einer neuen Verordnung 
(EG Nr. 338/1997 des Rates) so
wohl inhaltlich verschärfte Bestim
mungen festgelegt, als auch die 
Zahl der vom Handelsverbot be
troffenen Arten drastisch erhöht 
wurden. So gibt es nun im Gel
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tungsbereich der EU vier Anhänge, 
wobei im sogenannten Anhang A 
jene Arten aufgelistet sind, die dem 
Handelsverbot unterliegen. Eine 
Ausnahme von diesem Handelsver
bot gilt im großen und ganzen nur 
für jene Exemplare, die nachweis
lich in Gefangenschaft geboren und 
gezüchtet oder künstlich vermehrt 
worden sind. Die Nachweispflicht 
trifft auf jeden Fall den Eigentümer 
der Exemplare. Auch die Ein- oder 
Ausfuhr derartiger Exemplare ist, 
ungeachtet, ob damit gehandelt 
werden soll oder nicht, nur unter 
strengen Rahmenbedingungen und 
Kontrollen möglich.
Eine exakte Angabe der Anzahl je 
ner Tiere- und Pflanzenarten, die 
im Anhang A erfaßt sind, ist an die
ser Stelle schwer möglich, da nicht 
nur einzelne Arten aufgelistet sind, 
sondern in vielen Fällen Gattungen 
oder sogar Familien (z. B. alle Gib
bons, Nashörner, Blauaras, oder 
bei den Kakteen z. B. alle soge
nannten Ariocarpen und Turbini- 
carpen); weiters gibt es geographi
sche Abgrenzungen bestimmter 
Populationen, die zur Gänze im 
Anhang A aufgelistet sind, woge
gen Artgenossen aus anderen Po
pulationen lediglich im Anhang B 
aufscheinen. Man kann jedoch da
von ausgehen, daß für ca. 700 Tier- 
und 200 Pflanzenarten ein Han
delsverbot gilt.
Im Anhang B sind jene Arten auf
gelistet, die nur unter verschärften 
Kontrollen gehandelt werden dür
fen; so sind sowohl Ausfuhrgeneh
migungen vom Ursprungsland als 
auch Einfuhrgenehmigungen vom 
Bestimmungsland notwendig, wo
bei die Einfuhr nur dann zulässig 
ist, wenn eine sogenannte wissen
schaftliche Behörde nach Prüfung 
der verfügbaren Daten die Auffas
sung vertritt, daß durch die Einfuhr 
in die Europäische Gemeinschaft 
der Erhaltungsstatus der Art oder

das Verbreitungsgebiet der Popula
tion der betreffenden Art nicht be
einträchtigt wird. Überdies muß 
der Einfuhrwerber bei lebenden 
Exemplaren nachweisen, daß die 
Unterbringungsmöglichkeiten für 
die Erhaltung und Pflege der jewei
ligen Art angemessen sind.
Im Anhang C sind jene Arten auf
gelistet, die grundsätzlich häufig 
gehandelt werden, bei denen aber 
eine verschärfte Kontrolle nicht er
forderlich scheint. Hier genügt es, 
wenn die Ausfuhr- bzw. Ur
sprungsländer die Unbedenklich
keit des Handels mit den entspre
chenden Arten bescheinigen. In 
diesem Anhang befinden sich auch 
jene Arten, bei denen nur für be
stimmte Ursprungsländer Handels
kontrollen erforderlich sind (wenn 
z. B. Populationen in einzelnen 
Staaten durch den Handel gefähr
det sind, in Nachbarstaaten jedoch 
noch stabile Populationen Vorkom
men).
In einem eigenen Anhang D sind 
schließlich jene Arten aufgelistet, 
die zwar nicht vom Washingtoner 
Artenschutzübereinkommen erfaßt 
sind, die aber aufgrund ihrer Han
delsrelevanz EU-weit einer gewis
sen Kontrolle unterzogen werden 
sollten, um eine Gefährdung nicht 
aufkommen zu lassen.
In Österreich wird das Washingto
ner Artenschutzübereinkommen in 
erster Linie vom Handelsministe
rium betreffend die Ausstellung 
von Ein-, Aus- und Wiederausfuhr
genehmigungen sowie vom Fi
nanzministerium hinsichtlich der 
zollrechtlichen Abwicklung und 
Kontrollen vollzogen. Für die fach
lichen Angelegenheiten sind die 
Bundesländer als „wissenschaftli
che Behörde“ zuständig.

4. Zwischenbilanz
In den späten 80er Jahren schätzte 
man in den Vereinigten Staaten den

Umsatz des illegalen Handels mit 
geschützten Tier- und Pflanzenar
ten auf rund 5 Mrd. Dollar pro Jahr, 
für Europa wird eine Summe von 
ca. 3 Mrd. Dollar angenommen. 
Diese Zahlen belegen einerseits die 
enorme Nachfrage nach Exempla
ren bzw. Produkten aus gefährde
ten Tier- und Pflanzenarten und an
dererseits, daß es völlig unmöglich 
scheint, ähnlich dem Rauschgift
oder illegalen Waffenhandel, die
sen völlig zu unterbinden. Dennoch 
waren die bisherigen Bemühungen 
nicht umsonst. So haben sich z.B. 
die meisten Bestände der akut ge
fährdeten Großraubtiere sowie der 
Elefanten und verschiedener Kro
kodilarten durch den drastischen 
Rückgang der Nachfrage der
maßen gut erholt, daß nun wie
derum Kontingente für eine kon
trollierte Trophäenjagd (z. B. für 
Leoparden, Elefanten und Kroko
dile) freigegeben werden können. 
Auch die in den 80er Jahren noch 
häufigen Berichte in den diversen 
Publikationsorganen über spekta
kuläre Fälle von Schmuggel und il
legalem Handel großer Mengen an 
Fellen, Reptilhäuten, Elfenbein 
oder z. B. lebender Papageien sind 
sehr selten geworden, was sicher
lich nicht darauf zurückzuführen 
ist, daß die Sensibilität der Öffent
lichkeit gegenüber dieser Proble
matik geringer geworden ist. Es hat 
diesbezüglich vielmehr ein effekti
ver Bewußtseinswandel in der Be
völkerung der Industriestaaten 
stattgefunden, was als eine der 
Früchte der jahrelangen Bemühun
gen in der Sache angesehen werden 
kann.

Wie effizient trotz möglicher Un
zulänglichkeiten diese Kontroll- 
mechanismen des WAÜ wirken, 
zeigt u. a. ein Beispiel aus Kärnten: 
Einem in Saudi-Arabien tätigen 
Unternehmer wurden im Zuge ei
nes sogenannten „Bartergeschäf-
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Abb. 3: Vom Spix-Ara (Cyanopsitta spixii) gibt es weltweit vermutlich nur mehr 
20 bis 40 lebende Exemplare. Liebhaber zahlten bis vor kurzer Zeit horrende 
Preise für diesen Vogel; heute geht es nur mehr darum, diesem enorm schwer 
nachzüchtbaren Vogel die besten Bedingungen zu bieten, um das Überleben der 
Art gewährleisten zu können (Zeichnung: CITES).

tes“ (= moderner Tauschhandel) 
mehrere tausend Leopardfelle an- 
geboten. Da für diese Felle keine 
glaubhaften Dokumente vorgelegt 
werden konnten und die Eigentü
mer aus Saudi-Arabien mit dem 
Kärntner Unternehmer nur über 
Briefkastenfirmen ihren Handel 
abwickeln wollten, wurde die CI- 
TES-Behörde in der Schweiz von 
dieser versuchten Transaktion in 
Kenntnis gesetzt. Daraufhin wur
den in einer Notifikation alle Un
terzeichnerstaaten des Überein
kommens aufgefordert, bei Han
delsgeschäften mit Saudi-Arabien 
verstärkte Kontrollen hinsichtlich 
der Einfuhr geschützter Exemplare 
durchzuführen. Als Reaktion dar
auf kündigte Saudi-Arabien das 
Übereinkommen auf, was als Kon
sequenz erst recht verschärfte Kon
trollen diesbezüglicher Handels
bescheinigungen zur Folge hatte. 
Drei Jahre später wurde das Wa
shingtoner Artenschutzüberein
kommen jedoch neuerlich von 
Saudi-Arabien unterzeichnet.
Ein weiterer wesentlicher Effekt 
des Übereinkommens und des re
duzierten Handels ist der Umstand, 
daß in den letzten Jahren weltweit 
große Anstrengungen unternom
men wurden, um vom Aussterben 
bedrohte Arten zu züchten, um auf 
diese Weise der zum Teil nach wie 
vor großen Nachfrage entsprechen 
zu können. Dies gilt nicht nur für 
kommerziell in großem Umfang 
genutzte Arten, wie z. B. Krokodile 
oder Schildkröten, sondern auf 
breiter Basis auch für Tier- und 
Pflanzenarten, die von Liebhabern 
heiß begehrt sind.
So gab es beispielsweise auch in 
Österreich noch in den 70er und 
80er Jahren relativ häufig illegale 
Aushorstungen von Wanderfalken 
und Steinadlern, da diese Tiere für 
die Beizjagd vor allem im Vorderen 
Orient begehrt waren und mit ihnen

ausgesprochen hohe Preise erzielt 
werden konnten. Zuletzt wurden 
die wenigen noch lebenden Wan
derfalken in Österreich während 
der Brutzeit von Tierschutzorgani
sationen an ihren Horsten bewacht, 
um den Raub der Jungvögel zu ver
hindern.
Nunmehr hat sich die Situation 
deutlich entschärft. Aufgrund der 
strengen Handels- und somit auch

der Zuchtkontrollen wurde es zu
nehmend schwerer, ausgehorstete 
Tiere als „Nachzucht“ in den Han
del zu bringen, so daß man sich auf
grund der nach wie vor hohen Ge
winnspannen zunehmend um
tatsächliche Nachzuchten be
mühte. Das Ergebnis ist, daß zwi
schenzeitlich in Kärnten durch
schnittlich mehr als 30 Wanderfal
ken pro Jahr nachgezüchtet wer
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den. Da diese Entwicklung auch in 
anderen Ländern stattgefunden hat, 
ist aufgrund des nunmehr großen 
Zuchtangebotes der Nachfrage
druck drastisch gesunken, so daß 
auch die Preise für diese Vögel gra
vierend zurückgegangen sind -  bei 
gleichzeitig höherem Strafausmaß 
ist somit die Motivation für illegale 
Aushorstungen lange nicht mehr in 
diesem Ausmaß gegeben, wie noch 
vor wenigen Jahren.
Dieser Mechanismus gilt auch für 
alle anderen Tier- und Pflanzenar
ten, die der Liebhaberei unterwor
fen sind. So gibt es Papageienarten 
(Abb. 3), für die für Einzelexem
plare aufgrund ihrer Seltenheit 
zwischen 100.000 und 200.000 
Schilling und zum Teil darüber be
zahlt werden. Da in den Ur
sprungsländern für derartige Tiere 
trotz ihrer Seltenheit kaum mehr 
als 3000 bis 5000 Schilling pro 
Exemplar gezahlt werden müssen 
(der rund zehnfache Monatsgehalt 
von einfachen Arbeitern in Ent
wicklungsländern!), war es für 
nicht allzuwenige Zeitgenossen 
durchaus attraktiv, sich den Urlaub 
samt einem beträchtlichen „Zu
brot“ durch die Mitnahme derarti
ger Tiere zu finanzieren.
Da es aufgrund der Kennzeich
nungspflicht (die Kennzeichnung 
von Anhang I und nunmehr An
hang A -  Arten wurde in der Ver
gangenheit nicht in allen Ländern 
gleichermaßen streng gehandhabt) 
auch bei dieser Tiergruppe zuneh
mend schwerer wurde, illegal im
portierte Exemplare auf dem Markt

abzusetzen, begann man sich bei 
Papageien erst in den 80er Jahren 
intensiver mit der zum Teil überaus 
teuren und pflegeaufwendigen 
Nachzucht der kritischen Arten 
auseinanderzusetzen. Auch hier be
wirkten die merklichen Zuchter
folge einen Rückgang der zum Teil 
exorbitant hohen Preise, wobei als 
weiteres Ergebnis der generell ver
stärkten Papageienzucht bemerk
bar ist, daß auch die Importquoten 
der weniger gefährdeten und somit 
legal einführbaren Arten deutlich 
zurückgegangen sind.
Dieser Mechanismus gilt selbstver
ständlich auch für andere Tiergrup
pen sowie für kritische Pflanzenar
ten, wobei aber die erzielbaren 
Preise nicht mit jenen der seltenen 
Greifvögel oder Papageien ver
gleichbar sind. Auch ist die Sensi
bilisierung der Bevölkerung für das 
Gefährdungspotential weniger at
traktiver Arten sowie auch die 
Nachfrage nicht im selben Ausmaß 
gegeben.
So muß man z. B. schon ein Ex
perte oder absoluter Insider und 
Liebhaber sein, um zu wissen, daß 
ein unscheinbares Pflänzchen na
mens „Aztekium ritteri“ eine 
äußerst seltene und akut vom Aus
sterben bedrohte mexikanische 
Kakteenart ist, die ausgesprochen 
schwierig nachzüchtbar ist. Da je 
doch viele Liebhaber großen Wert 
darauf legen, gerade diese und ähn
lich seltene Arten in ihrer Kakteen
sammlung zu haben, war es auch in 
Kärnten bis vor kurzer Zeit üblich, 
„Studienfahrten“ nach Mexiko zu

unternehmen und oftmals Dut
zende von „Belegexemplaren“ die
ser und ähnlicher gefährdeter Arten 
mitzunehmen. Aufgrund mehrerer 
Beschlagnahmungen und Strafver
fahren bemüht man sich seit neue
stem auch in Kärntner Liebhaber
kreisen sehr, die kritischen Kak
teenarten nachzuzüchten, wobei 
sich nun erste Erfolge abzeichnen; 
es ist anzunehmen, daß in Bälde 
Studienfahrten ihrem Namen ge
recht werden können und nicht 
mehr zu „Sammelexkursionen“ 
ausarten werden.
Die neue und seit 1. Juli 1997 gel
tende EU-Verordnung wird mit Si
cherheit verstärkt dazu beitragen, 
daß in Hinkunft der Druck auf 
wildlebende Populationen sowie 
bedrohte Pflanzenbestände weiter 
gelockert wird und der nach wie 
vor gegebene und möglicherweise 
noch steigende Bedarf nach leben
den Exemplaren oder nach Produk
ten aus gefährdeten Arten verstärkt 
durch Nachzuchten abgedeckt wer
den kann.
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